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Vorschriften zum Thema

• Elektrotechnikgesetz ETG
BGBl. Nr.106/1993, i.d.F. BGBl.I Nr.204/2022

• Blitzschutzanlagen sind ebenfalls elektrische Anlagen

• Elektrotechnikverordnung ETV 2020
BGBl.II Nr.308/2020, i.d.F. BGBl.II Nr.329/2024

• Verbindlich erklärte und kundgemachte Normen
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• Elektroschutzverordnung ESV 2012
BGBl.II Nr.33/2012

• Grundlage ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
BGBl. Nr.450/1994, i.d.F. BGBl.I Nr.115/2022

• Schutz der ArbeitnehmerInnen

• Prüffristen

• OVE E 8101 „Elektrische Niederspannungsanlagen”
• Überspannungsschutzmaßnahmen

Vorschriften zum Thema
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• OVE Richtlinie R 1000-2 “Wesentliche Anforderungen an elektrische 
Anlagen, Teil 2: Blitzschutzsysteme“

• Verbindliche Vorschrift

• Mindestblitzschutzklassen

• ÖVE/ÖNORM EN 62305 Reihe „Blitzschutz“
insbesondere Teil 3 und 4

• Kundgemachte Normen

Vorschriften zum Thema



Referat Energietechnik und Klimaschutz Folie 6

• OVE-Richtlinie R 6-2-1 “Blitz- und Überspannungsschutz,
Teil 2-1:  Photovoltaikanlagen – Blitz- und Überspannungsschutz“

• OVE-Richtlinie R 6-2-2 (2022) “Blitz- und Überspannungsschutz,
Teil 2-2:  Photovoltaikanlagen – Auswahl und Anwendungsgrundsätze an 
Überspannungsschutzgeräte”

• OVE-Richtlinie R 6-2-3 (in Ausarbeitung)
“Blitz- und Überspannungsschutz,
Teil 2-3: Blitzschutz für PV-Anlagen, welche nicht auf einem Gebäude montiert sind“

 

Vorschriften zum Thema
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• OVE E 8014 (2019) “Fundamenterder und ergänzende Maßnahmen mit 
Erdung und Potentialausgleich für Einrichtungen der 
Informationstechnik“

• In Überarbeitung
„Fundamenterdungsanlagen - Planung, Anordnung, Errichtung und Prüfung“

• OVE EN 62561 Reihe “Blitzschutzsystembauteile”

• ÖVE/ÖNORM E 8050 (2008) “Blitzschutzsysteme – Bildzeichen”
• In Überarbeitung

Vorschriften zum Thema
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BL03 - Anforderungen an Blitzschutzsysteme bei wesentlichen 
Änderungen oder wesentlichen Erweiterungen an baulichen Anlagen

Eine wesentliche Änderung bzw. wesentliche Erweiterung eines 
Blitzschutzsystems liegt grundsätzlich immer dann vor, wenn es durch die 
Änderung bzw. Erweiterung der baulichen Anlage zu einer Erhöhung des 
Gefährdungspotentials für Personen und Sachwerte (Gebäude, 
Einrichtungen, Installationen) kommen kann (siehe Schutzziel gemäß ETG 
1992, § 3) sowie Änderung oder Erweiterung der Nutzung (z.B. 
baurechtlich, gewerberechtlich, arbeitsrechtlich).

Fachinformation
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Beispiele für eine wesentliche Änderung bzw. wesentliche Erweiterung eines 
Blitzschutzsystems

• Wegfall des Schutzbereiches durch angrenzende bauliche Anlagen mit 
Blitzschutzsystem; 

• Generalsanierungen einer bestehenden elektrischen Anlage; 

• Errichtungen von PV-Anlagen auf baulichen Anlagen mit Blitzschutzsystem nach
ÖVE-E 49, ausgenommen die Anforderungen an Trennungsabstände und 
Schutzbereiche können eingehalten werden.

• Schutzbereich = kegelförmiger Raum um die Fangstangenspitze mit einem
Winkel von 45 Grad

• Trennungsabstand = mindestens 0,4 m

Wesentliche Änderungen oder Erweiterungen
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ÖVE/ÖNORM EN 62305-3
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ÖVE/ÖNORM EN 62305-3
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ÖVE/ÖNORM EN 62305-3
αo 

Quelle: Dehn + Söhne
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Planung der Fangeinrichtungen

Quelle: Dehn + Söhne



Referat Energietechnik und Klimaschutz Folie 14

Planung der Fangeinrichtungen
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Planung der Fangeinrichtungen
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OVE-Richtlinie R 6-2-1
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OVE-Richtlinie R 6-2-1

• Durch geeignete Maßnahmen des äußeren Blitzschutzes sollen direkte 
Blitze aufgefangen und so in eine Erdungsanlage abgeleitet werden, dass 
keine galvanisch eingekoppelten Ströme auf metallene 
Gebäudeinstallationen und die PV-Anlage einwirken können.

• Zusätzlich werden durch Maßnahmen des inneren Blitzschutzes 
Auswirkungen von Blitzeinschlägen und Potentialunterschiede am und im 
Gebäude verhindert.
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OVE-Richtlinie R 6-2-1
• Die Aufgabe des inneren Blitzschutzes ist die Vermeidung gefährlicher 

Funkenbildung in der zu schützenden baulichen Anlage.

• gefährliche Funkenbildung kann zwischen dem äußeren Blitzschutzsystem 
und

• der PV-Anlage,
• den elektrischen und elektronischen Systemen innerhalb der zu schützenden 

baulichen Anlage,
• den in die bauliche Anlage eingeführten äußeren leitenden Teilen, Kabeln und 

Leitungen

auftreten.
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OVE-Richtlinie R 6-2-1
• Die gefährliche Funkenbildung kann verhindert werden durch

• die Einhaltung des erforderlichen Trennungsabstandes der metallenen Teile und 
elektrischen Einrichtungen gegenüber dem Blitzschutzsystem

oder

• einen konsequenten Blitzschutz-Potentialausgleich der metallenen Teile und 
elektrischen Einrichtungen mit dem Blitzschutzsystem. 
Die daraus resultierenden Teilblitzströme in das Gebäude und in die PV-Anlage 
sind zu beachten.
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Beispiel einer Schirmung der 
Generatorhauptleitungen durch 
geschlossene, metallene
Kabelkanäle

OVE-Richtlinie R 6-2-1
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Beispiel einer Schirmung der 
Generatorhauptleitungen 
durch geschlossene, 
metallene Kabelkanäle

Trennungsabstand?

OVE-Richtlinie R 6-2-1
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OVE-Richtlinie R 6-2-2
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OVE-Richtlinie R 6-2-2

• Wenn SPDs (Surge Protective Device) in einer PV-Anlage eingesetzt 
werden, müssen zwei Punkte beachtet werden:

• Art des Netzsystems (TT, TN, IT), an das das SPD angeschlossen werden soll, 
einschließlich der zu erwartenden Überspannungen und Ströme
(siehe OVE E 8101, Unterabschnitt 534),

• Kennwerte der zu schützenden Einrichtungen (Leerlaufspannung UOC MAX, 
Bemessungs-Stoßspannung UW für z.B.: Wechselrichter, Module)
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OVE-Richtlinie R 6-2-2

• Notwendigkeit für den Einsatz von SPDs

• Auf der DC-Seite und auf der AC-Seite von PV-Anlagen sind SPDs zu installieren.

• Für PV-Anlagen mit modulintegrierten Wechselrichtern entfällt die Notwendigkeit
der SPDs auf der DC-Seite.
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OVE-Richtlinie R 6-2-2
Auswahl des SPD-Typs und des Mindestquer-
schnitts der Potentialausgleichsleiter
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PV-Anlage ohne BlitzschutzOVE-Richtlinie R 6-2-2
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PV-Anlage mit Blitzschutz, s okOVE-Richtlinie R 6-2-2



Referat Energietechnik und Klimaschutz Folie 28

PV-Anlage mit Blitzschutz, s okOVE-Richtlinie R 6-2-2

• SPD  B  ist nicht erforderlich, wenn

• die Kabel-/Leitungslänge zwischen
HV und WR kleiner als 10 m und
induzierte Spannung durch Blitzstrom im Ableiter vernachlässigbar ist.

• der WR und der HV mit einer Kabel-/Leitungslänge, die jeweils kleiner oder 
gleich 0,5 m ist, an dieselbe Erdungsschiene angeschlossen sind (z.B. bei 
einem PV-Wechselrichter beim Hauptverteiler)
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PV-Anlage mit Blitzschutz, s okOVE-Richtlinie R 6-2-2

• SPD  D  ist nicht erforderlich, wenn

• die Kabel-/Leitungslänge zwischen dem WR und
dem PV-Generatorfeld kleiner als 10 m ist und
der Schutzpegel des SPD  C  Up ≤ 0,8 ∙ Uw ist

oder

• der Schutzpegel des SPD  C  Up ≤ 0,5 ∙ Uw ist und der PE-
Leiter gemeinsam mit den Gleichstromleitern verlegt ist.
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PV-Anlage mit Blitzschutz, s ≠ okOVE-Richtlinie R 6-2-2
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PV-Anlage mit Blitzschutz, s ≠ okOVE-Richtlinie R 6-2-2

• SPD  B  ist nicht erforderlich, wenn

• der WR und der HV mit einer Kabel-/Leitungslänge, die jeweils 
kleiner oder gleich 0,5 m ist, an dieselbe Erdungsschiene 
angeschlossen sind (z.B. bei einem PV-Wechselrichter beim 
Hauptverteiler)
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PV-Anlage mit Blitzschutz, s ≠ okOVE-Richtlinie R 6-2-2

• SPD  D  ist jedenfalls erforderlich

• Für andere Anlagenteile, die ebenfalls an die 
dargestellten Potentialausgleichs-/Schutzleiterschienen 
angebunden sind, können infolge der Errichtung der PV-
Anlage und der Nichteinhaltung des Trennungsabstands 
ebenfalls SPD Typ 1 erforderlich sein.
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• Auswahl von SPDs für die DC-Seite
• Auswahl von SPDs hinsichtlich des Nennableitstoßstromes In

(mind. 5 kA, 8/20 für SPD des Typ 2) und des Blitzstoßstromes Iimp (SPD Typ 1) 

• Auswahl von UCPV (höchste Dauerspannung) für alle SPD-Schutzpfade muss 
größer oder gleich der höchsten Leerlaufspannung des PV-Generatorfelds
UOC MAX sein

• Auswahl von SPDs hinsichtlich des Schutzpegels (UP) und der Systemfestigkeit

OVE-Richtlinie R 6-2-2
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• Installation von SPDs für die DC-Seite

• Die Gesamtlänge der Anschlussleitungen 
(L1 + L3 oder L2 + L4) so kurz wie möglich 
und darf 0,5 m nicht überschreiten.

• Um Induktionsspannungen zu minimieren, 
sollte die Schleifenfläche der Leitungs-
installation so gering wie möglich sein.

OVE-Richtlinie R 6-2-2
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Zweck der Prüfungen ist es laut OVE R 1000-2 sicherzustellen, 
dass:

a) die Auslegung des Blitzschutzsystems dieser Richtlinie 
entspricht;

b) alle Teile des Blitzschutzsystems in gutem Zustand sind und 
die ihnen zugedachten Funktionen erfüllen können und dass 
keine Korrosion vorhanden ist;

c) alle neu hinzugekommenen Versorgungseinrichtungen oder 
baulichen Änderungen in das Blitzschutzkonzept einbezogen 
wurden.

Prüfung eines Blitzschutzsystem



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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